
Antrag auf Erteilung eines Grundbuchausdruckes
Antragssteller (falls der Antragsteller nicht Eigentümer ist, muss das berechtigte Interesse auf der 2. 

Seite dargelegt werden)

Vorname, Name*                 

Geburtsdatum*                    

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort*  

Telefon-Nr. (Rückfragen)

Antrag auf* 

   Einsicht (kostenlos, nur persönlich und nach Terminabsprache)

   unbeglaubigt 10€   beglaubigt 20 € (nach Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG) 
 für folgende Objekte:

Grundbuchheft-Nr.: 

Gemarkung*

Straße, Haus-Nr.*/

Flurstücks-Nr.*

  ohne Abteilung III (Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden)
  ohne Abteilung II (Lasten und Beschränkungen) und ohne Abteilung III (Hypotheken, 
Grundschulden, Rentenschulden)

Vom Antragsteller abweichender Zahlungspflichtiger
(es muss ein Nachweis der Kostenübernahme durch den Zahlungspflichtigen vorgelegt werden):

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 



Leistungsempfänger (wer bekommt den Grundbuchauszug?)*

   Antragsteller oder     Zahlungspflichtiger 

Darlegung des berechtigten Interesses, wenn der Antragsteller nicht Eigentümer ist, oder sonstige 
Bemerkungen (ggf. ist eine Vollmacht vorzulegen):

Ort, Datum*

Unterschrift*

Datenschutzhinweis
Nach Artikel 13 Absatz 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, dass die
Angaben zur Person für die Auskunft aus dem elektronischen Grundbuch notwendig sind. Nach
Paragraph 12 Absatz 4 Grundbuchordnung (GBO) muss über die Einsichten in Grundbücher und
Grundakten sowie über die Erteilung von Abschriften aus Grundbüchern und Grundakten ein Protokoll
geführt werden, da der Eigentümer das Recht hat, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zu
erfahren, wer Einsicht in sein Grundbuchheft genommen hat. Die Daten werden hierzu geschützt in
analoger Form abgelegt und nach Ablauf der zwei Jahre vernichtet. Die Daten werden nur für den
beantragten Zweck der Grundbucheinsicht und die Kontrolle des berechtigten Interesses verwendet.
Eine Weitergabe der Daten darüber hinaus erfolgt nicht.

Bearbeitungsvermerke der Grundbucheinsichtstelle

[ ] Eigentümer            GRG-Nr.:        

[ ] Vollmacht liegt vor     GB-Heft-Nr.:        

[ ] Erbnachweis liegt vor VB-Nr.:        

[ ] Berechtigtes Interesse für
[ ] Abteilung I
[ ] Abteilung II
[ ] Abteilung III

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde. 
Telefon: 07176 6563-13; Fax: 07176 6563-29; E-Mail: weller@spraitbach.de

*Pflichtfelder

mailto:weller@spraitbach.de
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